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Abschnitt B: 
Organe, Rechnungslegung, Prüfung, Haftung

Organe der Privatstiftung

§ 14. (1) Organe der Privatstiftung sind der Stiftungsvorstand, 
der Stiftungsprüfer und gegebenenfalls der Aufsichtsrat.

(2) Die Stifter können weitere Organe zur Wahrung des Stif
tungszwecks vorsehen.

(3) Kommt einem Organ gemäß Abs. 2 das Recht zu, den Stif
tungsvorstand oder eines seiner Mitglieder abzuberufen, so ist für 
derartige Entscheidungen eine Mehrheit von mindestens drei Vier
tel der abgegebenen Stimmen erforderlich; hat das Organ weniger 
als vier Mitglieder, so ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich.

(4) Soll in einem solchen Fall der Stiftungsvorstand oder eines 
seiner Mitglieder aus anderen als den in § 27 Abs. 2 Z 1 bis 3 ange
führten Gründen abberufen werden, so darf Begünstigten, deren 
Angehörigen (§ 15 Abs. 2) und Personen, die von Begünstigten oder 
deren Angehörigen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Or
gan nach Abs. 2 beauftragt wurden, bei dieser Entscheidung insge
samt nicht die Mehrheit der Stimmen zustehen.
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I. Grundlagen

Die Bestimmungen des § 14 PSG regeln grundsätzlich die Einrich
tung jener Organe der Privatstiftung durch den Stifter, welche in wei
terer Folge die juristische Person berechtigen und verpflichten kön
nen. Zusätzlich ermöglicht § 14 Abs 2 PSG die Einrichtung weiterer 
Organe, Gremien oder Stellen, die der Wahrung des Stiftungszwecks 
dienen. 

Der Gesetzgeber sieht keine Zweckmäßigkeitsprüfung der Organ
struktur vor. Zwingend werden folgende beiden Organe festgelegt: der 
Stiftungsvorstand und der Stiftungsprüfer. Der Aufsichtsrat ist 
fakultativ und daher nur bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
§ 22 PSG zwingend einzurichten; er kann aber auch freiwillig einge
richtet werden.

Der Stiftungsvorstand oder ein etwaiger Aufsichtsrat (unter Kenn
zeichnung der Funktion des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seines 
Stellvertreters) sind in das Firmenbuch einzutragen (§ 13 Abs 3 Z 4 
PSG).
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II. Obligatorische Organe nach dem PSG

A. Allgemeines

Auch die Privatstiftung wird, wie alle juristischen Personen, aus
schließlich durch ihre Organe tätig. Der Stiftungsvorstand ist für die 
Geschäftsführung und Vertretung verantwortlich (§ 17 Abs 1 PSG); 
er hat das Vertretungsmonopol (vgl Micheler in Doralt/Nowotny/
Kalss, PrivatstiftungsG § 14 Rz 4). Der Stiftungsvorstand hat aus min
destens drei natürlichen Personen zu bestehen (siehe im Detail zum 
Stiftungsvorstand unten bei § 15 Rz 1 ff).

Der Stiftungsprüfer hat zwingend den Jahresabschluss, die Buchfüh
rung und den Lagebericht zu prüfen (§ 21 Abs 1 PSG) und ist vom Ge
richt, gegebenenfalls vom Aufsichtsrat, zu bestellen (§ 20 Abs 1 PSG), 
jedoch können in der Stiftungserklärung Regelungen „organisatori
scher Natur“ über die Bestellung des Stiftungsprüfers erfolgen. Dies 
ändert allerdings nichts daran, dass die endgültige Kompetenz zur 
Bestellung beim Gericht bzw beim Aufsichtsrat liegt. Die Stiftungs
erklärung kann daher kein anderes Organ und keine Stelle wirksam 
mit der Bestellung des Stiftungsprüfers betrauen. Diese Regelung ist 
Ausdruck einer gewollten stiftungsexternen Kontrolle (vgl Micheler 
in Doralt/Nowotny/Kalss, PrivatstiftungsG § 14 Rz 4, 47).

Der Aufsichtsrat (§ 22 PSG) überwacht und kontrolliert die Ge
schäftsführung und Gebarung des Vorstands. Der Aufsichtsrat ist nur 
unter den Voraussetzungen des § 22 Abs 1 PSG obligatorisch zu be
stellen, wobei der Stifter grundsätzlich, auch ohne Vorliegen dieser 
Voraussetzungen, einen Aufsichtsrat einrichten kann. Macht der Stif
ter von dieser Möglichkeit Gebrauch, so kommt auch einem fakulta
tiven Aufsichtsrat Organqualität zu.

Das Kriterium für die obligatorische Errichtung eines Aufsichtsrats 
sind die Anzahl der Beschäftigten; der Schwellenwert liegt bei 300 Ar
beitnehmern. Sobald die Anzahl der Arbeitnehmer der Privatstiftung, 
oder einer Privatstiftung, die inländische Kapitalgesellschaften oder 
inländische Genossenschaften einheitlich leiten oder aufgrund einer 
mittelbaren Beteiligung zu mehr als 50 % beherrschen und der Schwel
lenwert von 300 Arbeitnehmern bei der Privatstiftung oder dem be
herrschten Unternehmen, überschritten wird, sind die Voraussetzun
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gen des § 22 PSG erfüllt, wodurch der Aufsichtsrat zwingend zu bil
den ist.

Allerdings ist der Aufgabenbereich eines nach § 22 Abs 1 Z 2 PSG 
zwingend bestellten Aufsichtsrates auf Angelegenheiten der einheit
lichen Leitung oder unmittelbaren Beherrschung inländischer Ka
pitalgesellschaften beschränkt; eine Erweiterung der Kompetenzen 
durch Regelung in der Stiftungserklärung ist möglich (§ 25 Abs 4 PSG). 

Die Stifter können weitere Organe zur Wahrung des Stiftungszwecks 
in der Stiftungsurkunde vorsehen (§ 14 Abs 2 PSG). Die gesetzlichen 
Befugnisse der Organe sind grundsätzlich zwingend. Eine Erweite
rung der Befugnisse ist grundsätzlich nur dort möglich, wo dies der 
Gesetzgeber zulässt, zumal Privatstiftungen keiner behördlichen Auf
sicht unterliegen. Das Organisationskonzept muss daher jedenfalls die 
Interessen der Gläubiger hinreichend schützen; völlige Gestaltungs
freiheit wäre nur im Falle staatlicher Aufsicht, welche aber nicht be
steht, denkbar (vgl ErlRV zu § 14; Micheler in Doralt/Nowotny/Kalss, 
PrivatstiftungsG § 14 Rz 7).

Die öffentliche Kontrolle der Stiftung ist auf Missbrauchskontrolle 
beschränkt (§ 27 Abs 2 PSG: Abberufung des Stiftungsvorstands aus 
wichtigem Grund; § 31 Abs 2 PSG: Sonderprüfung bei Glaubhaft
machen der Unredlichkeit; § 31 Abs 5 PSG: Prüfung ob Unredlichkei
ten oder grobe Verletzungen vorliegen), sodass die Organstruktur der 
Stiftung eine darüber hinausgehende Kontrolle sicherstellen muss (vgl 
Micheler in Doralt/Nowotny/Kalss, PrivatstiftungsG § 14 Rz 19 ff).

B. Gesetzliche Grundlagen

Die Bestimmungen über Bestellung, Abberufung, Funktionsdauer 
oder Vertretungsbefugnis sind gemäß § 10 Abs 2 1. Satz iVm § 9 Abs 2 
PSG in der Stiftungsurkunde zu regeln. Weiters empfiehlt es sich, die 
nähere Ausgestaltung der Organe in die, nicht öffentlich einsehbare, 
Stiftungszusatzurkunde aufzunehmen. Ein Verbot von Geheimorganen 
ergibt sich aus dem eindeutigen Gesetzeswortlaut (vgl Micheler in 
Doralt/Nowotny/Kalss, PrivatstiftungsG § 14 Rz 3).

Zur Einrichtung weiterer Organe bedarf es jedenfalls einer Regelung 
in der Stiftungsurkunde. Diese Regelung hat das Organ zu benennen 
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und dessen wesentliche Kompetenzen zu umschreiben (Arnold, PSG3 
§ 14 Rz 18). Unzulässig wäre somit der bloße Vorbehalt des Stifters in 
der Stiftungsurkunde entweder anlässlich der Errichtung der Stiftung 
oder zu einem späteren Zeitpunkt – selbst oder durch Dritte – weitere 
Organe zu bestellen bzw. zu schaffen, ohne dass diese und deren Kom
petenzbereiche bereits in der Stiftungsurkunde ausreichend umschrie
ben sind. Aufgrund der Unzulässigkeit von Geheimorganen können 
daher, ohne entsprechende Deckung in der Stiftungsurkunde, ledig
lich Personen oder Stellen eingerichtet werden, welchen keine Organ
stellung zukommt (vgl Micheler in Doralt/Nowotny/Kalss, Privat
stiftungsG § 14 Rz 46). Da dem PSG allerdings ein materieller Organ
begriff zugrunde liegt, ist bei derartigen Organen zu prüfen, welche 
Kompetenzen ihnen tatsächlich zukommen (Arnold, PSG3 § 14 Rz 15). 
Werden einer Stelle oder Person daher Kompetenzen eingeräumt, wel
che Organen vorbehalten sind, ist es unbeachtlich, ob diese Person 
oder Stelle formell als Organ bezeichnet ist (kein formeller Organ
begriff). Vielmehr wird diese Person oder Stelle hierdurch zum Organ 
und – bei Fehlen einer entsprechenden Regelung in der Stiftungs
urkunde – allenfalls zu einem unzulässigen Geheimorgan.

§ 14 Abs 2 PSG ist die Grundlage dafür, dass der Stifter in der Stif
tungsurkunde – nicht generelle, sondern beschränkte – Weisungs, 
Veto, Zustimmungs und Kontrollrechte sowie Beratungs, Informa
tions und Anhörungsrechte anderen Personen oder Gremien einräu
men kann. Haben Personen oder Gremien durch Regelung in der Stif
tungserklärung, die Kompetenz, durch autonome Entscheidungen 
Rechtsfolgen auszulösen, die den Stiftungsvorstand als zwingendes 
Organ verpflichten, sind diese als Organe im Sinne des PSG anzusehen 
(materieller Organbegriff). Damit treffen diese Organe sowohl die 
Haftung nach § 29 PSG, als auch die den Organen vorbehaltenen Rech
te. So kann beispielsweise gem § 19 Abs 2 PSG und § 26 Abs 2 PSG ein 
Stiftungsorgan oder Organmitglied die Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats bei Gericht überprüfen lassen.

Die Möglichkeit der Nachbesetzung von Organmitgliedern, sofern sie 
fehlen, erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen durch das Gericht 
(§ 27 Abs 1 PSG); ebenso erfolgt die Abberufung von Organmitglie
dern aus wichtigem Grund durch das Gericht (§ 27 PSG). Das Recht 
zur Beantragung einer Sonderprüfung zur Wahrung des Stiftungs
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zwecks (§ 31 PSG), der Antrag auf Feststellung der Höhe des Entgeltes 
für den Vorstand und den Aufsichtsrat durch das Gericht (§ 19 Abs 2 
PSG und § 26 Abs 2 PSG) und weitere Kompetenzen bei der Auflösung 
(§ 35 Abs 3 PSG und 4 PSG) kommen den Begünstigten zu.

Die eingerichteten Organe haben gemäß § 14 Abs 2 PSG ihre Aufgaben 
unter Wahrung des Stiftungszwecks zu besorgen. Diese Pflicht kann 
nicht auf die direkte Umsetzung des Stiftungszwecks ausgedehnt wer
den, sodass diesen Organen keine direkte Vertretungsmacht einge
räumt werden kann, sondern diese lediglich Kontroll oder Beratungs
organe sein können.

Fakultativ eingerichteten Organen, wie etwa einem Beirat, kann we
der die Bestellung des Stiftungsprüfers (§ 20 Abs 1 PSG), noch die Ver
tretung der Privatstiftung bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit 
den Mitgliedern des Stiftungsvorstands (§ 25 Abs 3 PSG) eingeräumt 
werden (vgl Micheler in Doralt/Nowotny/Kalss, PrivatstiftungsG 
§ 14, § 20, § 15).

Der Stifter kann grundsätzlich dann Mitglied des Stiftungsvorstands 
sein, wenn er selbst nicht begünstigt ist und auch sonst nicht dem 
Kreis ausgeschlossener Personen nach § 15 Abs 2, 3 und 3a PSG ange
hört. Zu weitreichende Einflussrechte des Stifters würden den Begriff 
der Stiftung als selbstständige juristische Person, die das vom Stifter 
getrennte und für einen bestimmten Zweck gewidmete Vermögen ver
waltet, untergraben. Der Stifter ist aber berechtigt, in der Stiftungs
erklärung dem Stiftungsvorstand Richtlinien für seine Rechtshand
lungen an die Hand zu geben. Der Stifter kann sich durch entspre
chende Regelung auch selbst beschränkte Einflussrechte einräumen, 
er darf jedoch nicht zwingende Kompetenzen des Vorstands untergra
ben.

III. Fakultative Organe

A. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs 2 PSG können Stifter zur Wahrung des Stiftungs
zwecks weitere Organe vorsehen. In Ermangelung weiterer Ausfüh
rungen, kann man davon ausgehen, dass hier der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind. Der Gesetzgeber unterscheidet in § 9 Abs 2 Z 4 
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